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FSME-Zeckenschutzimpfung 2018 

 
Auch heuer im Frühjahr wird vom Sanitätsdienst der Bezirkshauptmannschaft UU wieder 
eine Impfung gegen die durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung (FSME) an-
geboten. 
 
Impftermin: Donnerstag, 15. März 2018, 13:30 - 16:30 Uhr, Volksschule Zwettl 
 
Die Impfung ist ab dem 1. Lebensjahr möglich. 
Bei Ungeimpften ist eine Grundimmunisierung notwendig, die aus 3 Teilimpfungen besteht, 
nach Abschluss der Grundimmunisierung wird erstmals nach 3 Jahren aufgefrischt. Auffri-
schungsimpfungen sind anschließend alle 5 Jahre erforderlich, ab dem 60. Lebensjahr alle 
3 Jahre. 
Impfkosten:   Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr: € 13,20 

Jugendliche im 16. Lebensjahr: € 15,00 
           Personen ab dem 16. Lebensjahr: € 18,10 

Impfkosten sind bei der Impfung in bar zu entrichten. 
Bitte unbedingt Impfpass bzw. Zeckenschutzimpfkarte mitbringen! Keine Anmeldung 
erforderlich. 
 
Heizkostenzuschuss - Aktion 2017/2018 

 
Der diesjährige Heizkostenzuschuss beträgt € 152,00.  
Anspruch auf Heizkostenzuschuss liegt vor, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller 
tatsächlich im Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe der anzuwendenden 
Ausgleichszulagenrichtsätze für das Jahr 2017 (Alleinstehende: € 889,84; Ehepaar/Le-
bensgemeinschaft: € 1.334,17; je Kind € 166,37) nicht übersteigt. 
Die genauen Richtlinien für die Zuerkennung des Heizkostenzuschusses sowie das An-
tragsformular erhalten Sie am Marktgemeindeamt Zwettl, auf der Homepage des Landes 
Oberösterreich: www.land-oberoesterreich.gv.at  
Antragstellung ist bis spätestens 13. April 2018 am Marktgemeindeamt Zwettl möglich. 
Erforderliche Einkommensnachweise sind unbedingt mitzubringen! 
 
Statistik Austria SILC-Erhebung 
  
Die Erhebung findet von März bis Juli 2018 mit dem Themenschwerpunkt „Gesundheit 
und Wohlbefinden“ statt. Dazu werden private Haushalte in ganz Österreich mittels Zu-
fallsstichprobe ausgewählt. Für die Mitarbeit an der Erhebung besteht keine gesetzliche 
Auskunftspflicht.  
Selbstverständlich können Sie sich auch im Internet unter www.statistik.at/silcinfo über die 
Erhebung informieren. Nähere Informationen erhalten Sie von Montag bis Freitag von 
08:00 bis 17:00 Uhr unter (01) 711 28 / 8338 oder unter erhebungsinfrastruktur@statis-
tik.gv.at. 

 



Sammlung von Unterstützungserklärungen für Volksbegehren 
(„Einleitungsverfahren“) 
 
Ab der erfolgten Registrierung können Unterstützungserklärungen für folgende 
Volksbegehren zu den Bürgerservicezeiten abgegeben werden: 
 
Asyl europagerecht umsetzen 

Frauenvolksbegehren  

Don’t smoke 

Die technischen Probleme im Zentralen Wählerregister wurden seitens des Bundes-
ministeriums für Inneres behoben. Die Abgabe einer Unterstützungserklärung ist durch 
die Einführung des Zentralen Wählerregisters (neu seit 2018) unabhängig vom 
Hauptwohnsitz in jeder beliebigen Gemeinde persönlich oder via Internet  mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur („Handy-Signatur“) bzw. Bürgerkarte möglich. 

 

Onlineportal der österreichischen Sozialversicherungen 
  
MeineSV ist das Online-Portal der österreichischen Sozialversicherungen. 
Versicherte loggen sich mit Handysignatur auf www.meinesv.at ein und  
haben Zugang zu fast 60 unterschiedlichen Services. Dazu gehören  
z. B. Wahlarztrechnung einreichen, Versicherungsdatenauszug  
ausdrucken, Arztkontakte und Pensionskonto einsehen, Antrag auf 
Selbstversicherung oder Kinderbetreuungsgeld stellen etc.  
MeineSV ist eine Art 24-Stunden-Filiale der Sozialversicherung,  
die bequem von daheim aus zugänglich ist. Man spart sich Papierkram, Wegzeit, 
Postgebühr etc. Einzig notwendig ist eine Handysignatur, das ist die persönliche digitale 
Unterschrift der Bürgerinnen und Bürger. Mit dieser Technik ist auch der Datenschutz 
sichergestellt. Für Handysignaturen gibt es diverse Registrierungsstellen, darunter die 
Kundenservicestellen der OÖGKK, einfach Handy und amtlichen Lichtbildausweis 
mitbringen. Übrigens: Dieselbe Handysignatur funktioniert auch für finanzonline, wo man 
seinen Steuerausgleich machen kann. 
 

Ein Erste-Hilfe-Kurs lohnt sich zu 100 Prozent! 
 
In 99 Prozent der Fälle passiert nichts. Aber im Ausnahmefall bereit  
zu sein, professionell zu helfen, ist mehr als nur wichtig.  
Mehr noch: Es ist unglaublich beruhigend, wenn man weiß, was zu tun ist. Ein Erste-
Hilfe-Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent. 
Bei der Rot-Kreuz-Dienststelle in Kirchschlag beginnt am Mittwoch, 14. März 2018, um 
19:00 Uhr ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs (8 Stunden). 
Kursbeitrag: € 52,00 
Anmeldung: Österreichisches Rotes Kreuz, Bezirksstelle Urfahr-Umgebung, 
Körnerstraße 28, 4020 Linz, Tel. 0732 76 44-404, E-Mail: uu-kurse@o.roteskreuz.at; 
Mehr Informationen zu Kurs-Terminen in der Nähe finden Sie unter: 
www.roteskreuz.at/ooe/kurse  


